
HFA-Aktuell
Mitteilungen der Internationalen Interessengemeinschaft von Hapimag-Aktionären

gegründet 1976 in Wien als Hapimag Ferienclub Austria, nun vereinigt mit - Interessengemeinschaft (IG) Hapimag-Aktionäre Schw eiz,
und Deutsche Aktionärsinitiative Hapimag - Kritische Aktionärsgemeinschaft  (DAHapiKA);

38. Jahrgang / Nummer 1 Januar 2026

Gut  zu  Wissen : 

Nachgefragt und die Antworten !

Unsere Aktionärsgemeinschaft setzt sich für die Exklusivität der Hapimag-Familie, den lang-

fristigen Bestand sowie das weitere Wohlergehen der Hapimag-Idee ein. Dadurch ergeben sich

immer wieder grundlegende Fragen. Die Thematik “Preisentwicklung für Hapimag-Aufenthalte”,

"überbordende Garagengebühren", "Fremdvermietung", "Sicherheit in den Ferienanlagen" und

andere Fragen greifen wir auch im Jahresverlauf immer wieder auf. Ebenso die Nachfragen oder

Initiativen von Aktionären und unseren HFA-Mitgliedern. Hier nun einige Antworten auf ausgesuchte

Fragen, die an uns herangetragen wurden und die wir im Vorjahr an die Hapimag AG stellten: 

Aktionäre der Hapimag AG - Mitglieder

Unsere Frage: Geschäftsbericht 2024, Seite 62: Die Hapimag AG hatte am 31.12.2024 - 99.454

Aktionäre, aber eben 111.119 Mitglieder, d.h. es gibt 11.665  Mitglieder, die keine Aktionäre sind.

Hapimag Aktionär ist derjenige, der mindestens eine Aktie besitzt. Wie wird/wurde jemand Hapi-

mag-Mitglied? 

Antwort Hapimag: Mitglied wird man durch Besitz eines Hapimag-Produktes. Nicht-Aktionäre

sind Mitglieder mit nicht aktienbasierten Produkten (insbesondere Ferienpässe oder Wohnpläne)

oder wenn Familien Aktien aufteilen, die Mitgliedschaft aber beim Hauptmitglied bleibt. Ehemalige

Aktionäre bleiben Mitglied, solange sie noch Punkte haben.          - weiter Seite 2 -

Wir werben schon jetzt um die Stimmrechtsvollmachten 

zur Hapimag-Generalversammlung 2026.

Denken Sie deshalb bitte daran, 

entweder als Aktionär selbst teilnehmen 

oder dem HFA Stimmrechtsvollmacht erteilen! 

Nur mit vielen Stimmen bzw. Vollmachten können wir unseren 

Anfragen, Anregungen und Anträgen bei den Gesprächen 

auch im Jahresverlauf Nachdruck verleihen!

Ihre HFA-Mitgliederbetreuung

Sie erhalten unsere Post doppelt?

Ihre Adresse ist falsch geschrieben?

Sie haben bald eine neue Adresse?

Sie haben bald eine neue Bankverbin-

dung? Sie haben Ihre Aktien abgegeben?

Bitte geben Sie uns eine Mitteilung und

wir berichtigen unsere Datei!

Medieninhaber und Herausgeber:

HFA - Hapimag Ferienclub 

für Aktionäre (HFA Wien) 

ZVR 033085072, 

für den Inhalt verantwortlich

Obmann: Rudolf Andermann, 

Postfach 1325, D - 50142 Kerpen 
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Fragen und Antworten 

Reinigungspläne:

Unsere Frage: Sind die allgemeinen Reini-

gungspläne für die einzelnen Resorts bei der Bu-

chung einzusehen?  Wenn  ja, wo; wenn nein, wa-

rum nicht? 

Antwort Hapimag:  Bei einem Aufenthalt

von mindestens drei Wochen kann der Gast eine

Zwischenreinigung in  Anspruch nehmen. Der Zeit-

punkt dieser Zwischenreinigung erfolgt in Abstim-

mung zwischen dem Gast und dem Resort. Ebenso

gibt es auf Wunsch des Gastes einen wöchentlichen

Wäschewechsel (Mindestaufenthalt von 8 Tagen),

der ebenfalls in Abstimmung zwischen Gast und

Resort erfolgt. 

Flexoption

Unsere Frage: Die Flexoption wird nach

Ihren Angaben intensiv genutzt. Dieses Angebot der

kostenfreien kurzfristigen Absage von gebuchten

Urlauben erhöht nach unserer Einschätzung das

Risiko von Fremdvermietung, da die Wohnungen

nach Absagen nicht unbedingt unmittelbar wieder

durch Aktionäre belegt werden können. Welche

Kalkulationen oder Überlegungen führten zudem

dazu, die Kosten für Flexoption zu erhöhen? 

Kurz & Bündig: Ihre Urlaubsbeschreibung fehlt

noch auf unserer Homepage! Wir sammeln anony-

misiert die Beschreibungen von Hapimag-Anlagen

auf www.Hapimag-Ferienclub.com. 

Antwort Hapimag: Werden aufgrund von

kurzfristigen Stornierungen Wohnungen wieder

verfügbar, werden diese, vor allem in der Hoch-

saison, meist über die Wartelisteneinträge direkt an

die Aktionäre vergeben. Findet die Stornierung we-

niger als 7 Tage vor Anreise statt, können diese

Wohnungen über unsere Homepage von den Aktio-

nären gebucht werden. Um zu verhindern, dass die

Wohnungen leer bleiben, bieten wir diese auch

gleichzeitig auf dem freien Markt an. So haben die

Aktionäre die gleichen Buchungs-Chancen. Eine

flexible Buchungsoption (gegen Aufpreis) entspricht

dem heutigen Standard und ist gerade in einer im-

mer flexibler und dynamischer werdenden Welt

wichtig. Eine Beschränkung würde unser Produkt

nicht nur deutlich unattraktiver machen, sondern

auch schwierig in der Umsetzung sein. Wir über-

prüfen unser Angebot, einschliesslich der Preisstruk-

tur, regelmässig und vergleichen unsere Preisstruk-

tur für die Flex Option mit den Preisen auf dem

freien Markt. Bei diesem Preisvergleich haben wir

nicht nur die Kostenbeiträge vor Ort, sondern auch

die Punkte berücksichtigt (Anteil des Aufschlags an

den totalen Reisekosten). Unter Berücksichtigung

des Aufschlags auf die gesamten Reisekosten, der

sich aus dem Punktwert und den Kostenbeiträgen

vor Ort zusammensetzt, ist der Aufpreis im Ver-

gleich zum Markt und der zusätzlich angebotenen

Flexibilität weiterhin moderat. 

Kurz & Bündig: Wir zeigen auf, 

wo Aktionäre Fehlentwicklungen erkennen 

und drängen auf Änderung!

Langzeitgäste; Alleinreisende

Unsere Frage: 4. Woche für Langzeitgäste

gratis + 7% Rabatt für Alleinreisende in der Woh-

nung für vier Personen: Ist sichergestellt, dass bei

einer Beendigung dieser Ausnahmen auf jeden Fall

gebuchte und bestätigte Reisen diesen Vorteil be-

kommen? Welche Verbindlichkeit haben diese Aus-

sagen überhaupt? 

Antwort Hapimag: Wenn z.B. ein Langzeit-

aufenthalt gebucht wird, der die Kriterien für die 4.

Woche gratis erfüllt, wird die 4. Woche bei der Bu-

chung nicht berechnet und somit der korrekte Preis

bestätigt. Wenn der Preis bestätigt ist, ändert sich

dieser nicht mehr. Falls wir dieses Angebot oder

auch den Alleinreisendenrabatt ändern, gilt dies nur

für neue Buchungen ab dem Änderungsdatum. Die

bereits getätigten Buchungen bleiben bestehen.

Kurz & Bündig: HFA-Aktuell; 

Seite für Seite -  Informationen zur Hapimag-AG.

Wohnungskategorie

Unsere Frage: Wie ist sichergestellt, dass

sich die unterschiedlichen Appartmentkategorien

nicht nur durch Lage  und Aussicht ergeben, sondern

auch durch bessere/besondere Ausstattung. 

Antwort Hapimag: Die Kategorisierung der 
- weiter Seite 3 -
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Wohnungskategorie

Wohnung erfolgt nach bestimmten Kriterien. Mass-

gebliche Faktoren sind die Lage, aber auch die Grös-

se einer Wohnung. Die Ausstattung der Wohnung

hat, abgesehen von den Deluxe Wohnungen, keinen

Einfluss auf die Kategorisierung. Auch wird bei der

Einstufung berücksichtigt, ob ein Apartment über

eine Terrasse bzw. Balkon verfügt. Innerhalb der

Kategorisierung wird es immer Wohnungen geben,

welche an die nächsthöhere oder an die tiefere

heranreichen. Damit jedoch völlig unerwartete Ab-

weichungen von den Standardansprüchen ausge-

schlossen werden können, prüfen wir die Kategori-

sierung in regelmässigen Abständen und passen

diese ggf. auch an (nach oben und auch nach un-

ten). 

Kurz & Bündig: Der HFA ist ein Zusammenschluss

von Nutzern im Hapimag-System, aber: Wer aus-

steigen will, muss aussteigen können. Er kann sei-

ne Aktie über den Marktplatz auf der Hapi-

mag-Homepage zum Verkauf anbieten. Öffnen Sie

die Homepage über die Buchungsplattform. 

Marktplatz heißt, hier regeln eben Angebot und

Nachfrage den Preis.

Fremdvermietung - Neue Aktionäre

Unsere Frage: Wir sehen uns durch das Er-

gebnis unserer Umfragen ausdrücklich beauftragt.

Der HFA hat unter seinen Mitgliedern 2013 eine

erste Umfrage zur Fremdvermietung durchgeführt,

in welcher sich damals etwa 94% der teilnehmen-

den Aktionäre gegen eine Fremdvermietung ausge-

sprochen haben. 2022 wurde diese Umfrage unter

allen Hapimag-Aktionären, die der HFA erreicht,

wiederholt. Bei einem Responsewert von über 20%,

gab es eine über 91 %ige Ablehnung der Fremd-

vermietung. Die Art der Vermarktung ausserhalb

der Mitgliederschaft ist nicht mit den Grundsätzen

des "Unternehmens", dieser Aktienmitgliedschaft zu

vereinbaren. 

Erneut bestärkt werden wir zudem immer wieder

durch Nachfragen und Reaktionen von Aktionären

bei uns. Dabei denken wir insbesondere an gesi-

cherte Buchungsmöglichkeiten für neue, jüngere

Aktionäre auch mit Familie, die noch im Berufsleben

stehen. Hier wiederholen wir den Vorschlag, eine

Fremdvermietung in der Hauptsaison, der A und B

Saison, völlig auszuschließen und in allen anderen

Zeiten bei 90 % Buchungsbelegung von Aktionären

und Fremdmietern diese Buchungen für Fremd-

vermietung nicht mehr zuzulassen. Es sollte/muss

Buchungsraum auch für die Aktionäre geschaffen

werden, die - aus welchen Gründen auch immer -

nicht langfristig im Voraus buchen können und

diesen Aktionären auch spontane Ferienwünsche

ermöglichen. Junge Menschen entscheiden sich

spontan und sind beruflich und durch Schulferien

gebunden. Ein Vorlauf zur Buchung von mehreren

Monaten macht die Hapimag Idee dann unattraktiv.

Insoweit ein nennenswerter Anteil der Wohnung in

die Fremdvermietung geht, behindert das die Chan-

cen für spontane Mitglieder. 

Wie sichert das Unternehmen neuen, jüngeren,

berufstätigen Aktionären, z.B. mit schulpflichtigen

Kindern, auch kurzfristige die Nutzung der Hapi-

mag-Wohnberechtigungen (Wohnpunkte) in den

Hapimag-Resorts? 

Antwort Hapimag: Die Buchungen in der Ferienzeit

werden nur zu einem minimalen Anteil von Gästen

aus Vermarktung an Dritte genutzt. Insgesamt lag im

Juli/August 2024 die Nutzung durch externe Gäste

bei 2.2% über alle Resorts (ohne Hotel Bodrum). In

den bei den Familien beliebten Sun&Sea Destinatio-

nen liegt der Anteil sogar nur bei 0.1% (129 Nächte

total). Wenn wir garantieren wollen, dass jüngere

Aktionäre in der Ferienzeit eine Wohnung erhalten,

müssten wir die Kapazitäten insgesamt ausbauen.

Dies prüfen wir aktuell durchaus, würde aber auch

eine Erhöhung der Vermarktung an Dritte bedingen,

da diese zusätzlichen Kapazitäten dann ja gerade in

der Nebensaison nicht durch unsere Aktionäre aus-

gelastet sind. 

Kurz & Bündig: Neben seiner grundsätzlich positi-

ven Ausrichtung auf die Hapimag-Idee will unser

Verein Informationen, Kritiken und Vorschläge der

Aktionäre bündeln und der Konzernleitung näher

bringen. 

- weiter Seite 4 - 
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Investitionen

Unsere Frage: Geschäftsbericht 2024 Seite

63: Investitionen in neue Immobilien von 1,067 Mio.

EUR. Um welche Immobilie(n) handelt es sich dabei?

Antwort Hapimag: Im Jahr 2024 bot sich uns

die Gelegenheit, direkt neben unserem Resort in

Tonda zwei bestehende Liegenschaften mit ins-

gesamt 10 Wohnungen und einem grossen Stück

Land zu einem sehr attraktiven Preis zu erwerben.

Derzeit werden diese umgebaut und wir rechnen

damit, dass sie unseren Mitgliedern voraussichtlich

im Verlauf von 2026 zur Verfügung stehen werden.

Dies schafft mehr Wohnraum für unsere Aktionäre

in einer sehr beliebten Region und Resort.

Kurz & Bündig: Nach unserer Kenntnis ist der "Ha-

pimag Ferienclub" der älteste Fan-Club der genia-

len Hapimag-Idee! 

Kündigung nach neuen AGB I

Unsere Frage: Die neuen Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB)  Hapimag Classic 2024

ermöglichen die Kündigung des Ferienrechtes. Wie

ist ein Wiedereinstieg möglich und gesichert, bei

welchen Kosten? 

Antwort Hapimag: Nach einer erfolgten

Kündigung des Ferienrechtsvertrages inkl. AGB Hapi-

mag Classic 2024 sieht Hapimag vor, dass grundsätz-

lich jederzeit kostenlos ein neuer Ferienrechtsver-

trag inkl. AGB Hapimag Classic 2024 abgeschlossen

werden kann. 

Kurz & Bündig: Der HFA ist durch die ehrenamtli-

che Vorstandsarbeit personell und durch die Ver-

einsbeiträge seiner Mitglieder finanziell von der

Hapimag unabhängig! 

Kündigung nach neuen AGB II

Unsere Frage: Ist sichergestellt, dass die

Aktionäre erfahren, wie die Kündigung jeweils rück-

gängig zu machen ist und in die geniale Hapi-

mag-Idee wieder eingestiegen werden kann. 

Antwort Hapimag:  Bei der Bestätigung der

Kündigung wird mitgeteilt, wie die Aktie wieder

aktiviert werden kann. Ebenfalls weisen wir die

Aktionäre auf den Marktplatz und die Punkte Platt-

form hin. Hierzu finden regelmässige Schulungen im

Kundendienst statt.

Kurz & Bündig: Bitte teilen Sie uns Ihre Beschwer-

den an die Hapimag in Kopie mit. Auch wenn Sie

vom HFA nicht immer eine Anwort erhalten, wir

sammeln diese Kopien und werten sie aus. So wird

neutral belegt, wo im Hapimag-System der Schuh

drückt. Unsere Anträge und Fragen bei der jähr-

lichen Hapimag-Generalversammlung entwickeln

sich auch aus diesen Meldungen. Wir benötigen bei

unserer ehrenamtlichen Arbeit Ihre Hilfe!

Verwaltungsaufwand

Unsere Frage: Geschäftsbericht 2024 Seite

85 "Verwaltungsaufwand":  Worin begründet sich

der Kostenanstieg bei Gebühren und Versicherun-

gen um EUR 0,5 Mio. in 2024 gegenüber dem Vor-

jahr? 

Antwort Hapimag: Es handelt sich vor allem

um deutlich höhere Versicherungsgebühren für

Gebäude und Einrichtungen. Der Haupttreiber sind

die Sachversicherungen. Aufgrund der immer häufi-

ger werdenden Buschbrände, Erdbeben, Überflutun-

gen aber auch der Baukostenteuerung sind diese

Prämien in den letzten Jahren signifikant gestiegen

und erklären im Wesentlichen die Zunahme.

Kurz & Bündig: Wir wünschen uns Ihre Mithilfe 

- um die richtigen Fragen zu stellen, 

- um in der Generalversammlung auch mit Ihrer

Stimmrechtsvollmacht Aktionärsinteressen druck-

voll vertreten zu können.

- um unsere Mitglieder-/Aktionärstreffen zu orga-

nisieren, 

- um die Beschreibungen der Hapimag-Anlagen auf

unserer Homepage zu ergänzen.

Rückstellungen

Unsere Frage: Geschäftsbericht 2024 Seite

80 "langfristige Rückstellungen":  Welches sind die

steuerlichen Risiken, für die ca. EUR 12 Mio. an

Rückstellungen zur Risikovorsorge im Konzernab-

schluss bilanziert sind? 

Antwort Hapimag: Dies betrifft mögliche

Steuernachforderungen aufgrund geänderter Recht-

sprechung.



Schon  jetzt  dieser  Hinweis :

Vollmacht 2026

eVoting war von der Hapimag AG als Mittel

zur Steigerung der Teilnahme von Aktionären an der

jährlichen Generalversammlung angepriesen wor-

den. Fakt ist, als Aktionärsgemeinschaft HFA - Hapi-

mag Ferienclub für Aktionäre hatten wir 2025 er-

heblich weniger Vollmachten als in den Vorjahren.

Deshalb unsere Beurteilung: eine Fehleinschätzung!

Wer als Hapimag-Aktionär seine Einladung

zu den jährlichen Generalversammlungen zukünftig

auch mit der gelben Post erhalten möchte, sollte

eine neu eingerichtete Variante für die Einladung

zur Generalversammlung nutzen:

Es geht ja auch nicht darum Buchungsbestä-

tigungen, Jahresversand und Rechnungen auf Papier

zu erhalten, es geht nur darum die Einladung zur

jährlichen Generalversammlung per Briefpost zu

bekommen. Eine Mail an die Hapimag ist nun nicht

mehr erforderlich

Wir können deshalb unseren bisherigen Rat

abändern! Gehen Sie auf Ihr Buchungskonto bei der

Hapimag AG. Melden Sie sich an. Gehen Sie dann

über den personalisierten Kopf auf: Kontoeinstel-

lungen. Dort finden Sie die Taste: meine Benach-

richtigungseinstellungen. Wenn Sie darauf klicken,

gibt es mehrere Auswahlen.

Wichtig: ganz unten heißt es: 

Einladung zur Generalversammlung

hier einfach das Kästchen: 9 Papier (per Post) an-

kreuzen.

Danach die Taste: Speichern betätigen.

Nun ist sichergestellt, so wurde uns versi-

chert, dass Ihnen die Einladungen zur Generalver-

sammlung mit allen Unterlagen und einem Voll-

machtsformular - wie in den Vorjahren - per Post

zugeht.

Der Zugang zur Abstimmung wird wie 2025

wohl auch über das Buchungsportal der Hapimag AG

möglich sein.

 Wer sich dort anmeldete wurde mit dem

Hinweis empfangen: GV 2025: Ihre Stimme ist uns

wichtig "Jetzt abstimmen". 

Mit einem Klick wurde auf das Hapimag

eVoting Portal weitergeleitet. Hier konnte sich jeder

nun über das Hapimag-Konto anmelden.

 Um dem HFA Stimmrechtsvollmacht in 2026

zu erteilen wäre "Ich gebe meine Stimmrechte an

einen anderen Hapimag-Aktionär weiter" zu kenn-

zeichnen.  Unten links wäre auch anzukreuzen, dass

die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden. 

Dann geht es mit der Taste "Eingabe spei-

chern" zum nächsten Schritt, die Angabe der Mit-

gliedsnummer: 235000. 

Erneut nun "Eingabe speichern" und es kam

die Bestätigung, dass die Vollmacht an den Aktionär

235000 weitergeben wurde. 

Eine Liste der übertragenen Vollmachten mit

dem Abstimmungsgerät kann erst kurz vor der je-

weiligen Generalversammlung übergeben werden.

Eine Überprüfung, ob wir wirklich alle Vollmachten

ausgehändigt bekamen, über die wir von Aktionären

informiert wurden, kann deshalb immer erst nach-

träglich erfolgen.

HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre <> Internationale Interessengemeinschaft von Hapimag-Aktionären
vereinigt m it - Interessengem einschaft (IG) Hapimag-Aktionäre Schw eiz, - Deutsche Aktionärsinitiative Hapimag - Kritische Aktionärsgem einschaft (DAHapiKA),

     (eingetr. W ien ZVR 033085072); Obm ann: Rudolf Anderm ann, Büroadresse: Postfach 1325, D-50142 Kerpen

BEITRITTSERKLÄRUNG  (bitte in Blockschrift)
Partner Nr: ....................................               Aktienanzahl:...........................

Vor-/Nachnam e:.....................................................................................................................................................................................................................................

Straße: ..........................................................................................................PLZ: ........................ Ort: ....................................................................................... Land:........

Geburtsdatum : ................................................Tel: ............................................................... Mail.........................................................................................................
Ihre Mail-Adresse wird für unseren Mail-Inform ationsservice genutzt. Sie können diese Nutzung jederzeit mit W irkung für die Zukunft widerrufen.

Hierm it erkläre/n ich/wir m einen/unseren Beitritt zum  HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre , W ien, auf unbestim m te Dauer.  Beitrag je Kalenderjahr:  Euro 29,00 
Eine Beendigung der Mitgliedschaft bedarf der Kündigung unter Einhaltung einer zweim onatigen Frist zum  Ende des Kalenderjahres.

Datum :............................................Unterschrift/en.............................................................................................
HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre , W ien, (HFA W ien) Gläubiger Identifikationsnum m er Österreich AT39HFA00000001077; Deutschland DE39HFA00000003438

Sepa-Lastschriftmandat: Ich erm ächtige den HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre , W ien, Zahlungen von meinem  Konto mittels Sepa-Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom HFA W ien auf m ein Konto gezogenen Sepa-Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht W ochen, beginnend
m it dem  Belastungsdatum , die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit m einem  Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Ich unterhalte ein Konto unter oben stehendem  Nam en bei:

____________________________________________  _______________________________________________________   :  W iederkehrende Zahlung

IBAN Bezeichnung / Nam e der Kreditunternehm ung             Zahlungsart

__________________________________________________ __________________________________________________________

Ort / Datum Unterschrift(en) des  (der) Kontozeichnungsberechtigten

Senden Sie die ausgefüllte Beitrittserklärung bitte an Ihren M itgliederbetreuer oder die o. a. Büroadresse.  (Akt. 01/2026)



www.Hapimag-Ferienclub.com
 so lautet die Homepage des HFA Wien

Dort finden Sie unsere HFA-Statuten. Für unsere

HFA-Mitglieder gibt es dort die Niederschriften über

unsere vereinsinternen Generalversammlungen mit

den jährlichen Tätigkeitsberichten des Vorstandes

und dem obligatorischen Kassenbericht.

Bitte werben Sie in Gesprächen mit anderen

Aktionären für den HFA als wohlwollende aber auch

kritische Aktionärsgemeinschaft. Wir sind durch die

Beiträge unserer Mitglieder finanziell und die ehren-

amtliche Vorstandsarbeit personell von der Hapimag

unabhängig. 

Begriffe aus dem HFA-ABC von unserer Homepage:

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

So werden vorformulierte Vertragsbedingungen be-

zeichnet, mit denen sich Verträge vereinfachen und

standardisieren lassen. Bei der Hapimag AG hat jede

Aktie solche AGB’s. Egal ob als A-Aktie, Ferienaktie

21, Aktie 21, Hapimag Classic bezeichnet, es ist eine

Aktie der Aktiengesellschaft, nur mit jeweils anderen

AGB.  

Neu sind nun die AGB “Hapimag Classic 2024", mit

denen die Vertragsposition von uns Aktionären als

Kunden der Hapimag nun auf neue, aktuelle

rechtliche Grundlagen gestellt ist. 

Wichtige Termine in 2026 - Bitte vormerken:
HFA-Aktionärstreffen in 47137 Duisburg; Dienstag, den 03. März 2026 um 18.30 Uhr 

Wo: Jugendherberge Duisburg, Landschaftspark für Industriekultur, Lösorter Str. 133, 47137 Duisburg; 

HFA-Aktionärstreffen in 44137 Dortmund; Mittwoch, den 04. März 2026 um 18.30 Uhr  
Wo: Jugendherberge Dortmund, Jugendgästehaus Adolf Kolping, Silberstr. 24 - 26, 44137 Dortmund;

HFA-Generalversammlung in 1050 Wien; Sonntag, den 22. März 2026 um 16.30 Uhr  
 Wo: Austria-Trend-Hotel Ananas, Rechte Wienzeile 93-95, 1050 Wien / Österreich;

Generalversammlung der Hapimag AG; Donnerstag, den 07. Mai 2026 
im “Freiruum” Zählerweg 5 in 6300 Zug / Schweiz.

Bei Hapimag anrufen: Die Unternehmenszentrale der Hapimag AG in Steinhausen in der Schweiz ist auch über
nationale Rufnummern zu erreichen: aus Österreich: 01 92 81 21 33;  aus Deutschland:  02981 9093 9000. Wenn
Sie in Ihrem nationalen Telefonnetz kostenlos unterwegs sind, kann das Unternehmen so auch kostenlos erreicht
werden 
oder eben über die Telefonnummer: 0041 41 767 8000.

“HFA - Aktuell” ist das Mitteilungsblatt des “HFA - Hapimag Ferienclub für
Aktionäre” - einer 1976 in Wien gegründeten deutschsprachigen Inter-
essenvertretung von Hapimag-Aktionären, nach dem österreichischen
Vereinsgesetz unter ZVR 033085072 erfasst. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die Haltung unserer Hapimag-Aktionärs-
vereinigung HFA wieder. Der Aufwand für Druck und Versand beträgt je
einzelner Ausgabe ca. 1,00 Euro. Alle Bezugskosten  sind  in  den  HFA-
Mitgliedsbeiträgen  enthalten.

 “HFA - Aktuell” wird unregelmäßig auch zu Werbezwecken für den HFA
und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins mit einer erheblich
höheren Auflage auch an andere Hapimag-Aktionäre abgegeben. Dazu
sammeln wir von diesen nur die Daten, die auch bei einem Beitritt in
unsere Vereinigung erhoben würden. 
Die Vereinssatzung, Beitrittserklärungen sowie aktuelle Informationen
sind auch auf unserer Homepage: www.Hapimag-Ferienclub.com zu
finden.

Unsere Vereinsorganisation zur Aktionärs-/ Mitgliederbetreuung
AT=Österreich         CH=Schweiz
W illi W indt                                         Gundi Binkert 
Mittergasse 304                     Bierkellerweg 14
A - 7535 St. Michael im  Burgenland                             CH - 4242 Laufen
?  03327-2208                          ?  061-7615052
W illi.W indt@ HFA-info.eu                                               Gundi.Binkert@ HFA-info.eu 

            HFA - HAPIMAG  FERIENCLUB  FÜR  AKTIONÄRE 
  www.Hapimag-Ferienclub.com oder www.HFA-W ien.info
                 Vereinsbüro: HFA c/o Rudolf Anderm ann 

   Postfach 1325, D - 50142 Kerpen

Deutschland PLZ 1 + 2 + 3  Deutschland  PLZ 4 + 5 + 9 + 0 + alle Länsder außer D,AT+CH   Deutschland  PLZ 6 + 7 + 8
M ichael Clem ens              Rudolf Anderm ann                   Dr. Peter Brinnel 
Kurhausstr. 18 / App 5111                Postfach 1325             Frankfurter Str. 196a 
D - 38667 Bad Harzburg             D -  50142 Kerpen                D - 65779 Kelkheim
?  05322-5567694                ?  02273-4225                    ?  06195-900803
Michael.Clemens@ HFA-Info.eu Rudolf.Anderm ann@ HFA-info.eu                     Peter.Brinnel@ HFA-info.eu

 BANKVERBINDUNGEN: auch für Spenden Kontoinhaber HFA, Raiffeisenlandesbank NÖ-W IEN; IBAN: AT98 3200 0000 0483 0956, BIC: RLNW ATW W
                                          Schweiz: St. Galler Kantonalbank, IBAN: CH41 0078 1275 5344 4750 6;   Deutschland: VoBa Raiba Oberbayern Südost e.G., IBAN: DE82 7109 0000 0003 7248 16                              (01/2026)

Egal was wir machen: HFA - Aktuell, Veranstaltungen, Hinweise u. Meinungsaustausch oder unsere Mail - Info. 
Bedenken Sie bitte, dass in unserem Club alles ohne Vergütung für den zeitlichen Aufwand geleistet wird. 

Ehrenamtlich, deshalb gibt es keine festen Bürostunden und es kann passieren, dass Sie uns manchmal telefonisch nicht sofort erreichen.


